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176 Oberhofgericht .

VI . Oberhofgericht

GSitz in Mannheim ) .

Competenz :

Das Oberhofgericht hat die Entſcheidung

J ) in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und in Rechtspolizeiſachen über

Rechtsmittel und Beſchwerden gegen Urtheile der zweiten Inſtanz ,

ſoweit ſolche zuläſſig ſind ;

2) in Strafſachen über Nichtigkeitsbeſchwerden gegen Urtheile der Schwur —

gerichte und der Kreisgerichte , ſowie über ſonſtige Beſchwerden gegen

Verfügungen eines Kreisgerichts .

Oberhofgerichts⸗Präſident :

Hermann Obkircher , Exc. S2 .

Oberhofgerichts⸗Kanzler :

Friedrich Serger . H3 .

Oberhofgerichts⸗Vicekanzler :

Dr . Franz Roßhirt . H4 . m .E. P. G. 2. mitSt .

Oberhofgerichts⸗Räthe :

Johann Baptiſt Betzinger . S4 .
Ferdinand Mays . G4 .
Friedrich Ferdinand Ottendorf . G4 .
Rudolph Reinhard . G4 .
Conſtantin Amann . C4 .
Carl Wielandt .

Friedrich Carl Müller .

Ernſt Philipp Hufſchmidt .
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Kanzlei :

Secretariat : Friedrich Bechtold v. Ehrenſchwerdt , Secretär .

1 Referendär .

Regiſtrator und Expeditor : Ernſt Schrott , Kanzleirath .
2 Kanzleiaſſiſtenten , 2 Kanzleidiener .

VII . Kireis - und Hofgerichte , Kreisgerichte
und Handelsgerichte .

Competenz .

1) Civilkammern ( alle 7 Kreisgerichte ) .

Bürgerliche Gerichtsbarkeit in erſter Inſtanz bezüglich aller Rechts⸗

ſtreite über den bürgerlichen Stand und Trennung oder Ungültigkeit

einer Ehe , über alle Entſchädigungsanſprüche aus Dienſtvergehen oder

Dienſtverſehen der öffentlichen Diener des Staats , ſowie in allen

ſonſtigen Rechtsſtreitigkeiten , deren Streitwerth den Betrag von 200 fl .

überſteigt , mit Ausnahme derjenigen , welche nach § 9 der bürgerlichen

Prozeßordnung ohne Rückſicht auf den Streitwerth vor die Amts⸗

gerichte gehören .

2) Handelsgerichte treten in Handelsſachen an die Stelle der Civil⸗

kammern der Kreisgerichte .

3) Appellations - Senate ( nur die 5 Kreis - und Hofgerichte).
Entſcheidung über Rechtsmittel und Beſchwerden gegen die Urtheile

und Verfügungen der Amtsgerichte und Kreisgerichte ( Civilkammern )

in bürgerlichen Rechtsſtreitigkeiten und über Beſchwerden gegen Ver⸗

fügungen der Amtsgerichte in Rechtspolizeiſachen .

4) Recurskammern ( alle 7 Kreisgerichte ) .

Entſcheidung über das Rechtsmittel des Recurſes gegen Urtheile

der Amtsgerichte in den vor ſie gehörigen Straffällen .

5) Raths - und Anklagekammern ( nur die 5 Kreis⸗ undHof⸗
gerichte ) .

Entſcheidung über den Gerichtsſtand in beſondern Fällen und über

den Antrag auf Einleitung einer Unterſuchung , wenn der Staats⸗

Hof⸗ und Staatshandb . 1873, 12
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